
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Jens Brandenburg (Rhein-Neckar), 
Katja Suding, Mario Brandenburg (Südpfalz), weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion der FDP
– Drucksache 19/29544 –

Weiterbildungsstipendien für Talente der beruflichen Bildung

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Das Weiterbildungsstipendium wurde im Jahr 1991 eingeführt. Mit diesem 
Stipendium erhalten junge Fachkräfte mit einer erfolgreich abgeschlossenen 
Berufsausbildung Förderung für fachliche Weiterbildungen, Aufstiegsfortbil-
dungen oder fachübergreifende Weiterbildungen. Die Stiftung Begabtenförde-
rung berufliche Bildung (SBB) ist vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) mit der bundesweiten Koordination des Programms be-
auftragt.

Seit Beginn des Programms wurden, nach Angaben des BMBF, 145 000 Be-
rufseinsteiger und Berufseinsteigerinnen mit insgesamt 500 Mio. Euro geför-
dert. Im Jahr 2020 wurde die Förderung erhöht: Die maximale Förderhöhe 
stieg von 7 200 Euro auf 8 100 Euro. Für die Finanzierung des Weiterbil-
dungsstipendiums stehen dem Bundesministerium für Bildung und Forschung 
ca. 30 Mio. Euro pro Jahr zur Verfügung, ca. 6 000 Stipendien werden daraus 
vergeben (https://www.bmbf.de/de/karliczek-weiterbildungsstipendium-fuer-j
unge-fachkraefte-wird-attraktiver-10567.html).

 1. Wie viele Bewerbungen für ein Weiterbildungsstipendium gab es nach 
Kenntnis der Bundesregierung seit 1991 pro Jahr?

a) Wie viele Bewerbungen gab es von männlichen, weiblichen und di-
versen Bewerbern (bitte nach Geschlecht und Jahren seit 1991 auf-
schlüsseln)?

b) Wie viele Bewerbungen gab es in welchen Altersgruppen (bitte nach 
Alter und Jahren seit 1991 aufschlüsseln)?

c) Wie viele Bewerbungen gab es aus welchen Branchen (bitte nach 
Branche der absolvierten Ausbildung und Jahren seit 1991 aufschlüs-
seln)?

d) Wie viele Bewerbungen gab es von Menschen mit Migrationshinter-
grund (bitte nach Jahren seit 1991 aufschlüsseln)?
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e) Wie viele Bewerbungen gab es von Personen mit Haupt-, Realschul-
abschluss oder Abitur (bitte nach Schulabschlüssen und Jahren seit 
1991 aufschlüsseln)?

 2. Wie viele dieser Bewerbungen waren dem Grunde nach förderfähig bzw. 
erfüllten grundsätzlich die (Mindest-)Anforderungen des Weiterbil-
dungsstipendiums (bitte nach Jahren seit 1991 aufschlüsseln)?

Die Fragen 1 bis 2 werden im Zusammenhang beantwortet.
Der Bundesregierung liegen hierzu keine Erkenntnisse vor. Daten zur Anzahl 
der Bewerbungen auf ein Weiterbildungsstipendium bzw. zum Anteil der för-
derfähigen Bewerbungen am Gesamtaufkommen der Bewerbungen wurden bis-
her nicht erfasst.

 3. Wie viele Stipendien wurden seit 1991 vergeben?

a) Wie viele Stipendien wurden an männliche, weibliche und diverse 
Bewerber vergeben (bitte nach Geschlecht und Jahren seit 1991 auf-
schlüsseln)?

b) Wie viele Stipendien wurden in welcher Altersgruppe vergeben (bitte 
nach Alter und Jahren seit 1991 aufschlüsseln)?

c) In welcher Branche der absolvierten Ausbildung wurden wie viele 
Stipendien vergeben (bitte nach Branche der absolvierten Ausbildung 
und Jahren seit 1991 aufschlüsseln)?

d) Wie viele Stipendien wurden an Menschen mit Migrationshinter-
grund vergeben (bitte nach Jahren seit 1991 aufschlüsseln)?

e) Wie viele Stipendien wurden an Menschen mit Haupt-, Realschulab-
schluss oder Abitur vergeben (bitte nach Schulabschlüssen und Jah-
ren seit 1991 aufschlüsseln)

Die Fragen 3 bis 3e werden im Zusammenhang beantwortet.
Zur Beantwortung wird auf die Anlage (Tabellen 1 bis 5) verwiesen.
Die Datenlage zum Thema „Migrationshintergrund“ wurde bis 2010 nur an-
hand der Staatsbürgerschaft der aufgenommenen Personen ermittelt. Erst mit 
dem Aufnahmejahr 2011 geschieht die Ermittlung in Anlehnung an den Mikro-
zensus. Folgerichtig sind Daten vor 2011 nicht mit denen ab 2011 zu verglei-
chen und werden daher nicht ausgewiesen.

 4. Wie hoch ist der Anteil von Stipendiatinnen und Stipendiaten an der 
Gruppe von grundsätzlich förderfähigen Absolventinnen und Absolven-
ten einer Berufsausbildung (bitte nach Jahren seit 1991 aufschlüsseln)?

Der Bundesregierung liegen hierzu keine Erkenntnisse vor. Grundsätzlich för-
derfähig ist jeder, der eine berufliche Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hat, 
unter 25 Jahre alt ist und ein besonderes Begabungspotenzial gezeigt hat. Letz-
teres erweist sich an den Auswahlkriterien bzw. Zugangswegen des Weiterbil-
dungsstipendiums (siehe hierzu Antwort zu Frage 6). Der am stärksten frequen-
tierte Zugangsweg ist das Kriterium einer Berufsabschlussprüfung mit mindes-
tens 87 Punkten und besser als „gut“ (bei mehreren Prüfungsteilen Durch-
schnittsnote 1,9 oder besser). Da die Berufsbildungsstatistik den Prüfungserfolg 
nicht in entsprechender Differenzierung erhebt, kann eine zur Beantwortung 
der Frage notwendige Verhältnissetzung nicht vorgenommen werden.
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 5. Inwiefern betrachtet die Bundesregierung die zur Verfügung stehenden 
Stipendien für ausreichend?

Wie viele Stipendien sollten aus Sicht der Bundesregierung künftig zur 
Verfügung gestellt werden?

Die Förderkapazität ist aus Sicht der Bundesregierung angemessen. Das Wei-
terbildungsstipendium ist ein Großprogramm: Rund 6 000 Neustipendiatinnen 
und Neustipendiaten werden pro Jahr in die Förderung aufgenommen. Dies ent-
spricht einem Anteil von ca. 1 Prozent an allen Ausbildungsabsolventinnen und 
Ausbildungsabsolventen eines Jahrgangs in den dualen Berufen nach dem Be-
rufsbildungsgesetz und der Handwerksordnung sowie den bundesgesetzlich ge-
regelten Gesundheitsfachberufen.

 6. Welche Kriterien müssen Bewerberinnen und Bewerber grundsätzlich er-
füllen, um ein Stipendium zu bekommen?

Plant die Bundesregierung eine Änderung dieser Kriterien (bitte erläu-
tern und begründen)?

In die Förderung durch ein Weiterbildungsstipendium kann aufgenommen wer-
den, wer eine berufliche Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf 
auf der Grundlage des Berufsbildungsgesetzes oder der Handwerksordnung 
oder in einem bundesgesetzlich geregelten Fachberuf im Gesundheitswesen be-
sonders erfolgreich abgeschlossen hat.
Die Qualifizierung wird nachgewiesen
• durch das Ergebnis der Berufsabschlussprüfung mit mindestens 87 Punkten 

oder besser als „gut“ (bei mehreren Prüfungsteilen Durchschnittsnote 1,9 
oder besser) oder

• durch die besonders erfolgreiche Teilnahme an einem überregionalen beruf-
lichen Leistungswettbewerb oder

• durch den begründeten Vorschlag eines Betriebes oder der Berufsschule.
Bei Aufnahme in die Begabtenförderung berufliche Bildung soll die Stipendia-
tin/der Stipendiat das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. In zu be-
gründenden Ausnahmefällen kann die Aufnahme maximal bis zu drei Jahre 
später erfolgen.
Derzeit plant die Bundesregierung keine Änderung dieser Kriterien. Sie ermög-
lichen eine gut handhabbare Auswahl leistungsstarker Stipendiatinnen und Sti-
pendiaten.

 7. Wie funktioniert die Vergabe der Stipendien, und welche Gremien ent-
scheiden über die Vergabe?

Das Weiterbildungsstipendium unterteilt sich zum ersten in Stipendien für Ab-
solventinnen und Absolventen einer Berufsausbildung nach dem Berufsbil-
dungsgesetz oder der Handwerksordnung und zum zweiten in Stipendien für 
Absolventinnen und Absolventen einer Berufsausbildung in den bundesgesetz-
lich geregelten Gesundheitsfachberufen.
Wesensmerkmal im ersten Fall ist die dezentrale Umsetzung des Weiterbil-
dungsstipendiums in den Regionen durch aktuell etwa 270 Kammern und sons-
tige zuständige Stellen. Die nach dem Berufsbildungsgesetz jeweils zuständige 
Kammer bzw. Stelle, bei der das Berufsausbildungsverhältnis eingetragen war, 
ist zuständig für die Information der Interessentinnen und Interessenten über 
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das Stipendienprogramm, die Beratung zum Antragsverfahren, die Entschei-
dung über die Vergabe der Stipendien und die Begleitung der Stipendiatinnen 
und Stipendiaten während der Förderlaufzeit.
Im zweiten Fall – dem Berufsbereich der bundesgesetzlich geregelten Fachbe-
rufe im Gesundheitswesen – übernimmt die Stiftung Begabtenförderung beruf-
liche Bildung gGmbH (SBB) als zuständige Stelle im Sinne des Förderpro-
gramms die Vergabe der Stipendien sowie die weiteren o. g. Aufgaben.

 8. Wie viele Mittel stehen diesen Gremien jeweils zur Verfügung (bitte 
nach Gremien und Jahren seit 1991 aufschlüsseln)?

Zur Beantwortung der Frage wird auf die Anlage (Tabelle 6) verwiesen.
Zu beachten ist, dass belastbare Daten erst ab 1996, mit dem Beginn ihrer 
durch das SBB-Verwaltungssystem gestützten Erfassung, dargestellt werden 
können. Im Fall der Weiterbildungsstipendien im Öffentlichen Dienst gilt dies 
ab 2006, dem Zeitpunkt ihrer Übernahme in die Programmadministration durch 
die SBB. Daten zu den Gesundheitsfachberufen sind ab 1999 verfügbar, dem 
Start der Förderung durch das Weiterbildungsstipendium in diesem Berufsbe-
reich.

 9. Hat sich der Prozess der Stipendienvergabe aus Sicht Bundesregierung 
bewährt (bitte erläutern und begründen)?

Der Prozess der Stipendienvergabe hat sich aus Sicht der Bundesregierung be-
währt. Für die Ausbildungsberufe nach dem Berufsbildungsgesetz oder der 
Handwerksordnung gewährleisten die mit der Vor-Ort-Umsetzung des Weiter-
bildungsstipendiums betrauten Kammern und zuständigen Stellen eine wirt-
schaftsnahe sowie dezentrale, effektive und kostengünstige Auswahl und För-
derung der Stipendiatinnen und Stipendiaten. Leitend für die Vergabe der Sti-
pendien sind die vom BMBF erlassenen Förderrichtlinien. Die SBB unterstützt 
und berät die Kammern bzw. zuständigen Stellen als eine übergeordnete Admi-
nistrationsinstanz bei ihrer Arbeit.
Für den Bereich der bundesgesetzlich geregelten Gesundheitsfachberufe, in 
dem es eine Kammerstruktur nicht gibt, übernimmt die SBB selbst die Rolle ei-
ner zuständigen Stelle. Dieses Vorgehen sichert die bundesweit einheitliche 
Umsetzung des Weiterbildungsstipendiums.

10. Wie hoch war die Förderung pro Stipendiatin bzw. Stipendiat durch-
schnittlich (bitte nach Anfangsjahr des Stipendiums seit 1991 aufschlüs-
seln)?

Zur Beantwortung der Frage wird im Folgenden die mittlere Abrufsumme an 
Mitteln pro Stipendiatin bzw. Stipendiat herangezogen. Die Auflistung beginnt 
mit dem Jahr 2010, da im Zeitraum davor die entsprechenden Daten nicht 
durchgehend erhoben worden sind und keine einheitliche Auswertung zulassen.

Mittlere Abrufsummen pro Stipendiatin/
Stipendiat

Jahr Mittelwert in Euro
2018 4.348,71
2017 4.234,94
2016 4.052,46
2015 3.849,81
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Mittlere Abrufsummen pro Stipendiatin/
Stipendiat

Jahr Mittelwert in Euro
2014 3.399,39
2013 3.369,94
2012 3.247,06
2011 2.989,27
2010 2.707,35

Quelle: SBB

11. Wie verteilen sich die Zuschüsse auf die förderfähigen Arten von Weiter-
bildungen gemäß Absatz 3.1.1 der Richtlinien über die Begabtenförde-
rung berufliche Bildung für junge Absolventinnen und Absolventen einer 
Berufsausbildung (bitte nach Jahren, Weiterbildungsformaten, berufsbeg-
leitender bzw. Vollzeitweiterbildung und Branchenbezug seit 1991 auf-
schlüsseln)?

Auf die Anlage (Tabelle 7 inklusive Vorbemerkungen) wird verwiesen.

12. Wie hoch war die Abschlussquote der durch das Stipendium geförderten 
Weiterbildungen (bitte nach Jahren seit 1991 aufschlüsseln)?

Eine Abschlussquote wird nicht erfasst. Das Weiterbildungsstipendium fördert 
die Teilnahme an einer Weiterbildungsmaßnahme unabhängig der Frage, ob ei-
ne entsprechende Abschlussprüfung wahrgenommen wird. Zudem enden nicht 
alle geförderten Weiterbildungsmaßnahmen mit einem Prüfungszertifikat.

13. Wie teilen sich die übernommenen förderfähigen Kosten pro Stipendium 
in Maßnahmen-, Fahrt- und Aufenthaltskosten auf (bitte nach Jahren seit 
1991 aufschlüsseln)?

Auf die Anlage (Tabelle 8) wird verwiesen.

14. Wie viele Weiterbildungen im Ausland wurden gefördert (bitte nach Jah-
ren, Ländern, Arten der Weiterbildung und Branchenbezug seit 1991 auf-
schlüsseln)?

Auf die Anlage (Tabellen 9 und 10) wird verwiesen.

15. Wie viele Weiterbildungen wurden gefördert, die vollständig oder teil-
weise digital stattfanden (bitte nach Jahren seit 1991 aufschlüsseln)?

Hierzu liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor.
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16. Gibt es Angebote oder Pläne für eine ideelle Förderung der Stipendiatin-
nen und Stipendiaten einerseits und der ehemaligen Stipendiatinnen und 
Stipendiaten andererseits?

Wenn ja, welche?

Wenn nein, warum nicht?

Aktuell werden Stipendiatinnen und Stipendiaten des Weiterbildungsstipendi-
ums fast ausschließlich finanziell gefördert. Der Aufbau einer ideellen Förde-
rung für das Weiterbildungsstipendium ist geplant und soll im Laufe der nächs-
ten Jahre umgesetzt werden: Ab Herbst 2021 beginnt die Konzeptionsphase. 
Hierfür hat das BMBF der SBB für das laufende Haushaltsjahr zusätzliche Mit-
tel bewilligt.
Darüber hinaus hat die SBB im Jahr 2020 für Stipendiatinnen und Stipendiaten 
der Gesundheitsfachberufe im Weiterbildungsstipendium zwei Pilotseminare 
einer ideellen Förderung veranstaltet. Im Jahr 2021 werden einige Stipendiatin-
nen und Stipendiaten an ausgewählten Veranstaltungen der ideellen Förderung 
des Aufstiegsstipendiums teilnehmen.

17. Wie groß ist nach Kenntnis der Bundesregierung die Bekanntheit des 
Weiterbildungsstipendiums unter den Absolventinnen und Absolventen 
einer beruflichen Ausbildung?

Zur Kenntnis des Weiterbildungsstipendiums spezifisch unter den Absolventin-
nen und Absolventen einer beruflichen Ausbildung liegen der Bundesregierung 
keine Daten vor.

18. Welche aktiven und passiven Informationsangebote für potenziell förder-
fähige Talente der beruflichen Bildung gibt es?

Die Information der Zielgruppe liegt – gemäß Ziffer 2.1. der Förderrichtlinien – 
in den Händen der zuständigen Stellen. Dies sind die in der Umsetzung der För-
derung engagierten Kammern und weitere Berufsbildungsstellen. Entsprechen-
de Informationswege sind z. B. die kammereigenen Webseiten, Ausbilderar-
beitskreise, Berufsschulen, Veröffentlichungen in der Tagespresse u. v. m. In al-
ler Regel werden die potenziell förderfähigen Talente nach ihrem Ausbildungs-
abschluss von den Kammern direkt angeschrieben.
Die mit der bundesweiten Koordination des Weiterbildungsstipendiums beauf-
tragte SBB unterstützt die Berufsbildungsstellen bei der Informationsarbeit mit 
Materialien, u. a. Faltblättern, Plakaten, Präsentationen, Filme und Vorlagen für 
Presseinformationen. Eine Wanderausstellung kann von Berufsbildungsstellen 
und weiteren Bildungsinstitutionen ausgeliehen werden – häufig genutzt auch 
von Berufsinformationszentren der Arbeitsagenturen.
Umfassende Informationen und motivierende Beispiele von Stipendiatinnen 
und Stipendiaten finden potenzielle Bewerbende auf der SBB-Website unter 
www.weiterbildungsstipendium.de. In der Medienarbeit, u. a. mit bundesweiten 
Meldungen über dpa, verweist die SBB auf dieses Informationsportal.
Darüber hinaus informiert die Bundesregierung mit dem regulären Informa-
tionsangebot des BMBF (Flyer, Internetseite) zum Stipendienprogramm.
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19. Welche Aktivitäten plant die Bundesregierung, um das Weiterbildungs-
stipendium noch bekannter zu machen?

Die vom BMBF mit der Koordination des Programms beauftragte SBB ver-
stärkt zurzeit die digitalen Informationsangebote, insbesondere in den sozialen 
Medien (bislang Facebook, Instagram). Ein neuer YouTube-Kanal ist im April 
2021 gestartet.

20. Wann plant die Bundesregierung eine erneute Evaluation des Pro-
gramms?

Die Durchführung einer erneuten Evaluation des Programms ist für das Jahr 
2022 geplant.

21. Wie bewertet die Bundesregierung die Wirksamkeit der Förderung hin-
sichtlich der Ziele der

a) persönlichen und beruflichen Entfaltung der Handlungskompetenz
begabter und leistungsbereiter junger Menschen nach ihrer Berufs-
ausbildung und

b) der Berücksichtigung im Programm unterrepräsentierter Personen-
gruppen?

Es ist von einer hohen Wirksamkeit des Weiterbildungsstipendiums auf die per-
sönliche und berufliche Entwicklung der Stipendiatinnen und Stipendiaten aus-
zugehen. Untermauert wird dies durch die Ergebnisse der Evaluation des Wei-
terbildungsstipendiums im Jahr 2014. Positive Entwicklungen zeigen sich dem-
nach bei einer Mehrheit der Geförderten in einer höheren Zufriedenheit durch 
gesteigertes Wissen und Können, der Möglichkeit, beruflich neue Aufgaben zu 
übernehmen sowie in einem höheren Gehalt.
Die Formulierung „Berücksichtigung im Programm unterrepräsentierter Perso-
nengruppen“ ist der Präambel zu den Richtlinien des Weiterbildungsstipendi-
ums entnommen. Gemeint sind begabte junge Menschen mit Migrationshinter-
grund und/oder Hauptschulabschluss. Für diese Gruppen ist insbesondere die 
Möglichkeit des Zugangs ins Weiterbildungsstipendium über den begründeten 
Vorschlag durch den Arbeitgeber oder die Berufsschule von hoher Bedeutung. 
Der Anteil der unterrepräsentierten Gruppen an den Geförderten des Weiterbil-
dungsstipendiums ist aus Sicht der Bundesregierung ausbauwürdig. Für dieses 
Ziel werden auch die Kammern und die zuständigen Stellen in ihrer Umsetzung 
des Weiterbildungsstipendiums von der SBB sensibilisiert.

22. Welche Pläne hat die Bundesregierung zur Weiterentwicklung des Sti-
pendiums?

Die Bundesregierung prüft regelmäßig die Möglichkeit der Weiterentwicklung 
des Stipendienprogramms. Ein aktueller Fokus im Weiterbildungsstipendium 
liegt auf dem Aufbau von Angeboten der ideellen Förderung.
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Anlage
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